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Entscheidungen
EuGH-Schlussanträge: Zwischenschaltung

einer Holdinggesellschaft bei den Umsätzen

der Tochtergesellschaften – weitgehend

steuerfreie Tätigkeiten der Tochtergesell-

schaften

1. Art. 168 Buchst. a in Verbindung mit Art. 167

der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. No-

vember 2006 über das gemeinsame Mehrwert-

steuersystem ist dahin auszulegen, dass einer ge-

schäftsleitenden Holding, die steuerpflichtige

Ausgangsumsätze an Tochtergesellschaften aus-

führt, das Recht auf Abzug der entrichtetenMehr-

wertsteuer für Leistungen, die sie von Dritten be-

zieht undgegendieGewährungeiner Beteiligung

am allgemeinen Gewinn in die Tochtergesell-

schaften einlegt, nicht zusteht, wenn die bezoge-

nenEingangsleistungennicht indirektemundun-

mittelbarem Zusammenhang mit den eigenen

Umsätzen der Holding, sondern mit den (weitge-

hend) steuerfreien Tätigkeiten der Tochtergesell-

schaften stehen, die bezogenen Eingangsleistun-

gen in den Preis der (an die Tochtergesellschaften

erbrachten) steuerpflichtigen Umsätze keinen

EingangfindenundnichtzudenallgemeinenKos-

tenelementendereigenenwirtschaftlichenTätig-

keitderHoldinggehören.

2. Wenn eine geschäftsleitende Holding derart

in den Leistungsbezug von Tochtergesellschaf-

ten „zwischengeschaltet“ wird, dass sie die Leis-

tungen, für die den Tochtergesellschaften bei

unmittelbarem Leistungsbezug kein Recht auf

Vorsteuerabzug zustünde, selbst bezieht, in die

Tochtergesellschaften gegen Beteiligung an de-

ren Gewinn einlegt und anschließend unter Be-

rufung auf ihre Stellung als geschäftsleitende

Holding den vollen Vorsteuerabzug aus den

Eingangsleistungen geltend macht, stellt dies ei-

nen Steuervorteil dar, dessen Gewährung dem

mit den Bestimmungen der Mehrwertsteuer-

richtlinie über den Vorsteuerabzug verfolgten

Ziel zuwiderläuft. Dieser Vorgang stellt einen

Rechtsmissbrauch dar, auch wenn er durch au-

ßersteuerrechtliche Gründe gerechtfertigt wer-

den kann, sofern ersichtlich ist, dass damit im

Wesentlichen ein Steuervorteil bezweckt wird.

GA Pitruzzella, Schlussanträge vom 3.3.2022 –

C-98/21

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-597-1

unter www.betriebs-berater.de

BFH: Veräußerung von Anteilen aus einer

Wandelanleihe

Hat ein Finanzunternehmen eine Wandelanleihe

inderAbsichterworben,einenkurzfristigenEigen-

handelserfolg zu erzielen, und veräußert es die im

Zuge der Wandlung erhaltenen Aktien, erfüllt

dies denTatbestand des § 8b Abs. 7 Satz 2 KStG.

BFH, Beschluss vom 13.10.2021 – I R 37/18
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-597-2

unter www.betriebs-berater.de

BFH: Gesetz zur Sicherung von Arbeitneh-

merrechten in der Fleischwirtschaft

1. Für Streitigkeiten im Zusammenhang mit der

Einordnung eines Unternehmens als Betrieb der

Fleischwirtschaft und diesbezüglichen eventuel-

len Prüfungsmaßnahmen der Zollverwaltung ist

der Finanzrechtsweg gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 4

FGO i.V. m. § 23 SchwarzArbG, § 6b Abs. 1

Satz 1 und Abs. 2 GSA Fleisch eröffnet.

2. Einem Antrag auf Erlass einer einstweiligen

Anordnung mit dem Ziel festzustellen, dass es

sich bei der Antragstellerin nicht um einen Be-

trieb der Fleischwirtschaft i. S. des § 6 Abs. 9

AEntG handelt, fehlt das Rechtsschutzbedürfnis.

BFH, Beschluss vom 10.2.2022 – VII B 85/21
(Amtliche Leitsätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-597-3

unter www.betriebs-berater.de

BFH: Änderung eines Einkommensteuerbe-

scheids nach § 175b Abs. 1 AO

1. Die Änderung eines Einkommensteuerbe-

scheids nach § 175b Abs. 1 AO ist zulässig,

wenn ein Unternehmen der gesetzlichen Kran-

kenversicherung – entgegen der gesetzlichen

Anordnung – die Identifikationsnummer des

Versicherungsnehmers nicht übermittelt, der

Datensatz der Steuernummer einer Person zu-

geordnet wird, die nicht Versicherungsnehmer

ist und der Veranlagungs-Sachbearbeiter – ma-

teriell-rechtlich zu Unrecht – entscheidet, die-

ser Person den Sonderausgabenabzug zu ge-

währen.

2. Soweit § 175b Abs. 1 AO an „Daten im Sinne

des § 93c“ AO anknüpft, beschränkt sich dies

nicht lediglich auf die Inhalte des in § 93c Abs. 1

Nr. 2 AO definierten Datensatzes, sondern um-

fasst nach dem – den Regelungsbereich der

Norm umschreibenden – Eingangssatz des

§ 93c Abs. 1 AO alle steuerlichen Daten eines

Steuerpflichtigen, die auf Grund gesetzlicher

Vorschriften von einer mitteilungspflichtigen

Stelle an Finanzbehörden elektronisch zu über-

mitteln sind.

3. Vorsorgeaufwendungen aus privatrechtlichen

Versicherungsverträgen kann – vorbehaltlich ge-

setzlicher Sonderregelungen – nur derjenige

Steuerpflichtige als Sonderausgaben abziehen,

der sie als Versicherungsnehmer selbst zivil-

rechtlich schuldet und auch tatsächlich zahlt

(Bestätigung der Senatsrechtsprechung).

BFH, Urteil vom 8.9.2021 – X R 5/21
(Amtliche Leitsätze)

Volltext: BB-ONLINE BBL2022-597-4

unter www.betriebs-berater.de

BFH: Steuerpflicht des Arbeitslohns aus ei-

ner Tätigkeit für die ISAF

Der für eine Tätigkeit als International Civilian

Consultant bei der ISAF in Afghanistan gezahlte

Prof. Dr. Michael

Stahlschmidt,

Ressortleiter Steuerrecht
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